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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferungen und  Leistungen der EAN Elektroanlagenbau  
Neukirch GmbH  

 
Stand vom 29.01.2018 

 
I. Allgemeines  
1.   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung für sämtliche Vertragsverhältnisse 

zwischen EAN Elektroanlagenbau Neukirch GmbH und ihren Kunden für Lieferungen und Leistungen 
gleich welcher Art. 

2.   Der Auftragnehmer, im folgenden Lieferer genannt, ist die EAN Elektroanlagenbau Neukirch GmbH, 
Bönnigheimer Ring 13, 01904 Neukirch. 

3.   Der Auftraggeber ist im nachfolgenden Besteller genannt. 
4.   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Vertragsinhalt für alle Geschäftsvorgänge zwischen 

Lieferer und Besteller, soweit zwischen den Vertragsparteien keine abweichenden Regelungen getroffen 
wurden. 

5.   Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich 
vereinbart werden. 

6.   Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen nicht 
berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame ihrem 
Inhalt und wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende zu ersetzen. 

7.   Abweichende Bedingungen des Bestellers, die der Lieferer nicht ausdrücklich anerkennt, sind für den 
Lieferer unverbindlich, auch wenn der Lieferer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. Die nachstehenden 
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferer in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Bestellers die Bestellung des Bestellers vorbehaltlos ausführt. 

8.   In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Besteller und dem Lieferer zur Ausführung 
der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich niedergelegt. 

9.   Im Zweifel ist für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen das Angebot oder die 
Auftragsbestätigung vom Lieferer maßgeblich. 

10. Für alle Lieferungen oder Leistungen gelten neben diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die 
Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker, soweit sie für die Sicherheit der Lieferungen 
oder Leistungen in Betracht kommen. Abweichungen sind zulässig, soweit die gleiche Sicherheit auf 
andere Weise gewährleistet ist. 

11. Schutzvorrichtungen werden insoweit mitgeliefert, als dies in der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich 
vorgeschrieben oder ausdrücklich vereinbart ist. 

 
II. Angebote und Bestellungen  
1.   Angebote des Lieferers, die nicht als Festangebote bezeichnet werden, sind frei bleibend und 

unverbindlich. Sie sind bis zur Annahme durch den Besteller widerruflich. 
2.   Die Angebote des Lieferers erlöschen nach einem Monat soweit keine andere Regelung getroffen wurde. 
3.   Bestellungen werden erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Die der 

Auftragsbestätigung zugrunde gelegte Spezifikation ist Vertragsbestandteil. 
4.   Der Lieferer behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen soweit keine Beeinträchtigung des 

Leistungsgegenstandes hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszweckes eintritt. 
5.   Die in den Angeboten ausgewiesenen Preisangaben sind Netto-Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
6.   Die den Angeboten beigefügten Spezifikationen sind deren wesentliche Bestandteile, die der 

Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Spezifikation ist Vertragsbestandteil. 
7.   An allen Kostenvoranschlägen, Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unterlagen 

behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- sowie sonstige Schutzrechte vor. Der Besteller/Besteller 
darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir 
diese als vertraulich gekennzeichnet haben. Wird ein EAN-Angebot nicht angenommen, so sind hierzu 
gehörige Zeichnungen und andere technische Unterlagen auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 

 
III. Preise  
1.   Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben und Verpackung 

zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. 
2.   Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die 

maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung 
der Preise verständigen. 

3.   Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise gebunden. 



Dok.-Nr. 18 
Ausgabe-Nr. 4 Allgemeine Geschäfts bedingung en Seite 2 von 6 

18_AGB_29.01.2018 EAN Elektroanlagenbau Neukirch GmbH 
Schutzvermerk DIN 34 beachten 

  erstellt: Menzel      
geprüft/freigegeben: Riedel 

 

 

 
 

IV. Liefer- und Abnahmepflicht  
1.   Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, 

der Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbeistellungen, soweit diese vereinbart wurden. 
2.   Die Liefer- beziehungsweise Fertigstellfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand das Werk des 

Lieferers verlassen hat. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist auch als eingehalten, 
wenn sich die Versendung ohne das Verschulden des Lieferers verzögert oder unmöglich ist oder dem 
Besteller die Abholung obliegt. 

3.   Kann der Lieferer die vereinbarte Lieferfrist voraussichtlich nicht einhalten, so ist er verpflichtet, den 
Besteller unverzüglich unter Angabe der Gründe zu unterrichten. 

4.   Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen bis zu plus/minus 
10 % sind zulässig. 

5.   Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmeterminen kann 
der Lieferer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber 
verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist der Lieferer 
berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten 
und/oder Schadenersatz zu fordern. 

6.   Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflicht nicht, hat er die beim Lieferer angefallenen Kosten 
unverzüglich in voller Höhe zu tragen. Darüber hinaus gilt der nicht abgenommene Auftragsgegenstand 
als storniert. 

7.   Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Arbeitskämpfe (etwa Streik oder 
Aussperrungen), Unruhen, behördliche Maßnahmen oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, 
z.B. Betriebsstörungen, gleich, die dem Lieferer die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer 
Anstrengungen unmöglich machen; den Nachweis darüber hat der Lieferer zu führen. Dies gilt auch, 
wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten 
eintreten. 
Der Besteller kann den Lieferer auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob er zurücktreten 
will, oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der Besteller 
vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. Der Lieferer wird den Besteller unverzüglich 
benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt, wie in Absatz 1 ausgeführt, eintritt. Er hat 
Beeinträchtigungen des Bestellers so gering wie möglich zu halten, ggf. durch Herausgabe der Formen 
für die Dauer der Behinderung. 

8.   In allen Fällen, in denen es ohne Verschulden des Lieferers nicht zur Lieferung der Leistung kommt, sind 
dem Lieferer die aufgewandten Kosten zu erstatten. Der Besteller ist berechtigt, die Herausgabe der 
unfertigen Leistungen incl. Nebenleistungen zu verlangen, es sei denn, dass er die Nichtlieferung zu 
vertreten hat. 

 
V. Materialbeistellungen  
1.   Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem 

angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit 
anzuliefern. 

2.   Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen 
höherer Gewalt und diesen gemäß Nr. IV, Ziffer 8 gleichgestellten Umständen trägt der Besteller die 
entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen. 

 
VI. Verpackung, Versand, Gefahrenübergang und Annah meverzug  
1.   Die Gefahr geht auf den Besteller bei Abholung über oder, bei vereinbartem Versand, sobald die 

Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das 
Lager des Liefernden/Leistenden verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers/Bestellers 
verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 

2.   Wir nehmen Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung 
nicht zurück; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller hat bei Versand oder Abholung für die 
Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

3.   Auf Wunsch und Kosten des Käufers/Bestellers werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung absichern. 

4.   Soweit zu den vertraglichen Pflichten auch Aufstellung und Montage gehören, geht die Gefahr am Tage 
der Übernahme durch den Besteller über. 
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5.   Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart und Versandweg. 
6.   Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller 

über. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft über. 

7.   Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm zu 
bezeichnende Risiken versichert. 

 
VII. Aufstellung und Montage  
1.   Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende 

Bestimmungen: Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 
a)   alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten 

Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge. 
b)   die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, 

Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel. 
c)   Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und 

Beleuchtung. 
d)   bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, 

Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das 
Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen 
angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des 
Leistenden/Liefernden und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die 
er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde. 

e)   Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände an der Montagestelle 
erforderlich sind. 

f)    der Lieferer ist berechtigt, für seine Lieferungen und Leistungen Subunternehmer einzuschalten. 
2.   Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter 

Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben 
unaufgefordert und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

3.   Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen 
Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten 
vor Beginn des Aufbaues so fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage 
vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfahrweg und der 
Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. 

4.   Der Besteller hat dem Liefernden/Leistenden wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des 
Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu 
bescheinigen. 

5.   Verlangt der Liefernde/Leistende nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller 
innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die 
Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach Abschluss einer 
vereinbarten Testphase – in Gebrauch genommen worden ist. 

 
VIII. Integration von Systemen und Anlagen  
1.   Ist vom Besteller die Integration von Systemen und Anlagen beauftragt, die nicht vom Lieferer geliefert 

werden, liegen der Preisstellung die vor der Beauftragung zur Verfügung stehenden Informationen 
zugrunde. Diese Informationen sind über diese Anlagen zur allgemeinen Verfügung stehende 
Informationen, vom Besteller zur Verfügung gestellte Informationen und ggf. eine Besichtigung der 
Anlage. 

2.   Ändert sich im Projektverlauf diese Informationsgrundlage, können Mehraufwendungen entstehen. Der 
Lieferer ist berechtigt, diese als Mehrleistungen in Rechnung zu stellen. Stehen zu Beginn eines 
Projektes noch keine oder unvollständige Informationen über Drittsysteme zur Verfügung, beruht das 
Angebot des Lieferers auf einer kostenfreien, umfassenden und termingerechten Versorgung des 
Lieferers mit den notwendigen Informationen und Einrichtungen zur Integration dieser Drittsysteme. Der 
Lieferer übernimmt keine Kosten für die Beschaffung dieser Informationen. Sind Informationen 
unvollständig oder nicht termingerecht verfügbar, hat der Liefernde/Leistende Terminverzögerungen, die 
hieraus resultieren, nicht zu vertreten und nicht zu tragen. 

3.   Ist der Lieferer nicht als Generalunternehmer bzw. Systemlieferant beauftragt, kann der Lieferer lediglich 
die technische Verantwortung für die Schaffung und die Funktion von Schnittstellen zu Drittsystemen auf 
der Seite der vom Lieferer gelieferten Komponenten übernehmen. Die technische Verantwortung 
umfasst die technische Spezifikation und den Test der Schnittstellen auf der Grundlage von zur 
Verfügung gestellter Informationen und Einrichtungen. Die technische Verantwortung umfasst nicht die 
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Verantwortung für die termingerechte und fachlich einwandfreie Funktion der Schnittstellen von 
Drittsystemen. 

 
IX. Eigentumsvorbehalt  
1.   Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den 

Besteller zustehender Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen 
bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) 
als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises eine wechselmäßige Haftung des Lieferers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt 
nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Bezogenem. 

2.   Eine Be- oder Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 
950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser wird entsprechend dem Verhältnis des Netto-Fakturenwerts 
seiner Ware zum Netto-Fakturenwert der zu be- oder verarbeitenden Ware Miteigentümer der so 
entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung der Ansprüche des Lieferers gemäß 
Absatz 1 dient. 

3.   Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch 
den Besteller gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigentumsanteil 
des Lieferers an der neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt. 

4.   Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und 
unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß 
den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere 
Verpfändungen und Sicherheitsübereignung, ist der Besteller nicht berechtigt. 

5.   Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche des Lieferers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen 
berechtigten Ansprüchen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. 
Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich alle Auskünfte zu 
geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den 
Kunden des Bestellers erforderlich sind. 

6.   Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/oder 3 zusammen mit 
anderen dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der 
Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des 
Lieferers. 

7.   Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr 
als 10 %, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach 
Wahl des Lieferers verpflichtet. 

8.   Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich 
anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers, 
soweit sie nicht von Dritten getragen sind. 

9.   Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch 
Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen 
oder versteigern zu lassen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und insbesondere das 
Herausverlangen stellen einen Rücktritt vom Vertrag dar. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu 
dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf 
Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten. 

 
X. Mängelhaftung für Sachmängel  
1.   Wenn der Lieferer den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er für die 

Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger 
Zusicherung. 

2.   Der Besteller ist verpflichtet, den Kaufgegenstand unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen und etwaige 
Mängel oder sonstige Abweichungen unverzüglich anzuzeigen. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich 
geltend zu machen. Bei versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. In 
beiden Fällen verjähren, soweit nichts anderes vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate nach 
Gefahrenübergang. Soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 
1 Nr. 2 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese. 

3.   Bei begründeter Mängelrüge ist der Lieferer zur Nacherfüllung verpflichtet. 
Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine 
Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder 
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Schadensersatzansprüche wegen Mangel- und Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der 
Regelungen zu VII. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden. 

4.   Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller 
Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der 
Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger Verständigung des 
Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen. 

5.   Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zieht keine Gewährleistungsansprüche 
nach sich. 

6.   Rückgriffansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den 
Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Lieferer 
abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffberechtigten, 
insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus. 

7.   Ein Ersatz mittelbaren Schadens wird nicht geleistet. Dies gilt auch, wenn der Lieferer den Mangel nicht 
Ordnungsgemäß beseitigt oder beseitigen kann. 

 
XI. Allgemeine Haftungsbeschränkungen  
1.   In allen Fällen, in denen der Lieferer abweichend von den vorstehenden Bedingungen auf Grund 

vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder Aufwendungsersatz 
verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, 
grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt 
bleiben die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung für 
die Erfüllung einer Beschaffenheitsgarantie. Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen des S. 1 
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 
XII. Zahlungsbedingungen  
1.   Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an den Lieferer zu leisten. 
2.   Der für die Lieferung oder Leistung zu zahlende Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 

fällig, soweit sich aus der Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Ein Skontoabzug ist nur 
bei einer besonderen, schriftlichen Vereinbarung zwischen uns und dem Besteller zulässig. 

3.   Wir behalten uns vor, die Lieferung oder Leistung Zug um Zug gegen Zahlung oder Vorkasse 
durchzuführen. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. 

4.   Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen. 
5.  Der Besteller ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht 

werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt wurden 
oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur befugt, wenn sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

6.   Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe des gesetzlichen 
Zinssatzes von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, sofern der Lieferer nicht 
einen höheren Schaden nachweist. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines niedrigeren Schadens 
vorbehalten. 

7.   Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks und Rediskont fähige Wechsel 
werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundene Kosten gehen zu Lasten des 
Bestellers. 

8.   Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine 
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

9.   Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche ernste Zweifel an der 
Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers 
zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer in diesem Fall berechtigt, für noch offenstehende Lieferungen 
Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag 
zurückzutreten. 

 
XIII. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel  
1.   Hat der Lieferer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen 

des Bestellers zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland 
der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der Lieferer wird den Besteller auf ihm bekannte Rechte 
hinweisen. Der Besteller hat den Lieferer von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des 
entstandenen Schadens zu leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter 
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Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist der Lieferer – ohne Prüfung der Rechtslage 
– berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten 
einzustellen. Sollte dem Lieferer durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr 
zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt. 

2.   Entwürfe, Zeichnungen, Schablonen, Muster, Modelle, Konstruktionsvorschläge, wie auch vertrauliche 
Angaben des Lieferers oder des Bestellers, dürfen an Dritte nur mit Genehmigung dessen weitergegeben 
werden, von dem sie stammen. 

3.   Dem Lieferer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, werden auf 
Wunsch zurückgesandt; sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu 
vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Besteller entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat 
den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig vorher zu informieren. 

4.   Dem Lieferer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und 
Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und 
Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu. 

5.   Sollten sonstige Rechtsmängel vorliegen, gilt für diese Nr. VII. entsprechend. 
 

XIV. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
1.   Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes. 
2.   Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers auch für 

Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse. 
3.   Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den nationalen Warenkauf (BGBI 1989 S. 586) für 
die Bundesrepublik Deutschland (BGBI 1990 S. 1477) ist ausgeschlossen. 


